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Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
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1. MSG 001 IND 2023 0648 SE DE 20-11-2023 SE NOTIF

2. Sweden

3A. Kommerskollegium

3B. Statens jordbruksverk

4. 2023/0648/SE - C90A - Wohlbefinden von Tieren und Haustieren

5. Verordnungen zur Änderung der Verordnungen der schwedischen Landwirtschaftsbehörde und der allgemeinen
Empfehlung (SJVFS 2021:10) zu Biosicherheitsmaßnahmen sowie zur Meldung und Überwachung von Tierseuchen und
Infektionserregern

6. Tiere
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7.

8. Die Entwürfe der Verordnungen enthalten Biosicherheitsmaßnahmen für Geflügel.
Die Entwürfe der Verordnungen enthalten auch Bestimmungen über die Meldung von Verdachtsfällen oder festgestellten
Fällen von Tierseuchen und Infektionserregern.
Die Entwürfe der Verordnungen enthalten Bestimmungen zur Überwachung von Tierseuchen und Infektionserregern.

9. Ziel der Verordnungsentwürfe ist es, die EU-Tiergesundheitsverordnung hinsichtlich der Bestimmungen über die
Biosicherheit, die Meldepflichten und die Überwachung von Tierseuchen zu ergänzen.
Die Bestimmungen sind wichtig, um die gute Tiergesundheitslage in Schweden aufrechtzuerhalten. Dies ist Teil der seit
mehreren Jahren laufenden Arbeit, um die schwedische Gesetzgebung mit der EU-Tiergesundheitsverordnung in Einklang
zu bringen.
Die Verordnung betrifft (EU) 2016/429. Alle Bestimmungen sind schwedische nationale Bestimmungen, die die
Verordnung (EU) 2016/428 [sic] ergänzen.
Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt aufgrund des Vorrangs des Unionsrechts und muss daher nicht in
schwedische Verordnungen aufgenommen werden.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Es liegen keine Grundlagentexte vor

11. Nr.

12.

13. Nr.

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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